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RATGEBER

AHV

Erhalte ich die
Minimal-Rente?

7c/t 6m 60 Ja/trc a/f, gesc/ttec/e«
zzac/t 20 Ja/zren 7s/ze, /za6e r/rez
KzVzz/er azz/gezoge« zznd z'm Ge-
sc/za/r meinem Mannes 72 Ja/zre
znz'fgear/zez'ZeZ zm<7 das Gesc/zà/f
zzac/z/zer 5 Ta/zre aZZezn ge/w/zrt.
7Vac/z/zer war z'c/z /ändere Zezï
krank zznd nz'c/zf me/zr vo// ez'nsaZz-

/ä/?z'g. 7e?zZ ZeZze ZcZz z'm //azzs/zaZz

znez'ner Frezzndz'n zznd ar/zezïe da
mz'r.

7/n 7?afge6er der «ZezïZzz/ze» 3/93,
Sez'fe 63, Zese z'c/z von Tez'/rentezz.
7s? es mög/z'c/z, dass z'c/z nz'c/zf dz'e

Mz'nz'zwaZ-Renre erZzaZfe? Das
mac/zt mz'r Sorge/

Vorerst möchte ich darauf hinwei-
sen, dass die Höhe der AHV-Rente
von der Beitragsdauer und dem
durchschnittlichen Einkommen
bis zum Zeitpunkt des Rentenbe-
ginns bestimmt wird. Es ist den
AHV-Organen daher nicht mög-
lieh, Renten verbindlich vorauszu-
berechnen. Zudem ist die Berech-
nung einer konkreten Rente relativ
aufwendig, und gerade der Ren-

tenanspruch von Frauen kann al-
lenfalls erst mit Vergleichsrech-
nungen ermittelt werden, wobei in
diesem Fall immer die für die Ver-
sicherte günstigere Rente zur Aus-
Zahlung gelangt. Daher sind die
AHV-Zweigstellen kaum in der
Lage und in den meisten Kantonen
auch nicht ermächtigt, verbindli-
che Rentenauskünfte zu erteilen.

Aufgrund Ihrer mir zur Verfügung
gestellten Unterlagen ergibt sich
klar, dass Sie bis heute keine Bei-
tragslücken aufweisen. Da Sie in
weniger als fünf Jahren das Ren-
tenalter erreichen, können auch
keine Lücken mehr entstehen,
wenn Sie den Wohnsitz Schweiz
beibehalten. Sollten sich künftig
Beitragsausstände ergeben, miiss-
ten diese mit Ihrer künftigen Rente
verrechnet werden. Sie dürfen also
bei weiterhin ununterbrochenem
Wohnsitz in der Schweiz sicher
mit der Mindestrente der AHV
rechnen. Sollten Sie den Wohnsitz
vor Erreichen des Rentenalters ins
Ausland verlegen, müssten Sie
sich als Auslandschweizerin aller-
dings unbedingt der freiwilligen
Versicherung anschliessen, um
auch künftige Beitragslücken zu
vermeiden.

Schon heute möchte ich Sie bitten,
die Anmeldung für die AHV recht-
zeitig, das heisst etwa drei Monate

vor dem 62. Geburtstag, einzurei-
chen, damit die Rente terminge-
recht berechnet und ausbezahlt
werden kann. Das offizielle An-
meldeformular können Sie bei der

AHV-Zweigstelle der Wohnge-
meinde beziehen.

Dz: Zzzz: RzzrZoZ/7zzor

Korrigenda:
In der letzten Ausgabe der
«Zeitlupe» hat sich beim Rat-
geber «AHV» Seite 58 ein
Fehler eingeschlichen. Beim
Artikel «Rückerstattung von
Ergänzungsleistungen, kan-
tonalen Beihilfen und Ge-
meindezuschüssen» muss
es im zweiten Abschnitt der
Antwort richtig heissen:
«Der Vermögens-Freibetrag
von Fr. 25 000 - dient zur Be-
rechnung der EL. Sollten zu-
viele fn/chf zwe/7 Ergän-
zungsleistungen nach Bun-
desrecht bezogen worden
sein, so kann allerdings eine
Rückerstattung auch im
Rahmen dieses Freibetrages
in Frage kommen.

Recht
Wohlbefinden und
Medizinische Felle - gn robustes

und pflegeleichtes Naturprodukt. Schaffelle

helfen Ihnen jederzeit und überall kom-

fortabel und gesund durch den Alltag.

*ehaglichkeit
Betteinlagen

Fellschuhe und -Stiefel

Rollstuhl-Schlupfsack

Rollstuhlauflagen

Schicken Sie uns dieses Inserat, Sie er-
halten dann unverbindlich detailierte
Unterlagen! Oder rufen Sie uns an!

•
•
•

ORGATERM/D

Meine
Arlrßcscip-

Generalvertretung Schweiz:

f REHA
HILFENAG

1 Mühlegasse 7
4800 Zofingen
Tel. 062 51 43 33

Ein neues
Testament -
was mache ich mit
dem alten?

7c/z möc/zfe mez'n Testament, we/-
c/zes z'c/z z'n ez'zzezn ßankz/epor atz/-
6ewa/zre, äzzz7ern. Mttss z'c/z <7as a/-
te vernz'c/zfen ozier zusammen rnz't

z/em netzen azz/6ewa/zren

Es ist nicht zwingend, dass Sie das
alte Testament, das Sie durch ein
neues ersetzen wollen, vernichten.
Sie können zwar das alte Testa-
ment vernichten, können aber auch
im neuen Testament den Zusatz
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RATGEBER

einfügen, dass alle früheren Testa-
mente aufgehoben und ungültig
sind. Dass Sie aber beide Testa-
mente, das alte und das neue, im
Bankdepot aufbewahren, macht
wenig Sinn und könnte später zu
Verwirrungen und Missgunst unter
Erben führen. Ich empfehle Ihnen
deshalb, einerseits im neuen Testa-
ment die Klausel einzufügen, dass
alle früheren Testamente aufgeho-
ben sind, und andererseits bei der
Hinterlegung des neuen Testamen-
tes das alte Testament zu beziehen
und zu vernichten.

Sind Geschwister
pflichtteilgeschützt?

Von nnserer Famz'Zz'e Ze/zezz nnr
zzoc/z eine Sc/zwesfer zzzzd z'c/z. Die
andere Sc/zwesfer starb o/zne
iVac/z/comme«.
Mzc/z Zzesc/zö/h'ge« nzzn ez'nz'ge Fra-
gen; //a/ze z'c/z gewzsse Frbrec/zfe,
/a//s znez'ne Sc/zwester vor m/r
stirbt? /Wtzss dann ezn FrZzvoZZ-

sfrecber a/Zes rege/n (z«m ßez's/zz'eZ

znsätzZz'cbe Miete bezab/en, Versi-
c/zerzzngen, Vc/zzzZden rege/n, den
//azzsba/t atz/ZösenJ? /nvvievveit
miisste ic/z se/bst //and anlegen?
An was ist noch zn denhen? Mit
we/c/zer 5pesen.szzmme mnss ich
rechnen

Aufgrund Ihrer Schilderung sind
Sie die alleinige gesetzliche Erbin
Ihrer Schwester, sofern Sie Ihre
Schwester überleben. Da Ge-
schwister untereinander nicht
/z/Zichttei/geschiitzf sind, könnte
Ihre Schwester im Rahmen einer
letztwilligen Verfügung jeder-
mann als Erben einsetzen. Wenn
sie dies aber nicht tut, so werden
Sie Ihre Schwester beerben.
Ein Willensvollstrecker wird nur
dann die Erbschaft zu regeln ha-
ben, wenn Ihre Schwester durch
letztwillige Verfügung einen sol-
chen bezeichnet. Ansonsten wer-
den Sie als Erbin die Nachlass-
angelegenheiten zu regeln haben,

denn als Alleinerbin würden Sie
sämtliche Aktiven und Passiven
des Nachlasses übernehmen. Sie
könnten zwar eine amtliche Liqui-
dation der Erbschaft beantragen,
doch wäre eine solche Massnahme
nicht empfehlenswert.

Wenn Sie mit der Regelung des
Nachlasses überfordert wären, wä-
re es zweckmässiger, wenn Sie ei-
ne geeignete Person Ihres Vertrau-
ens damit beauftragen. Über die
damit zusammenhängenden Ko-
sten kann ich keine Prognose ma-
chen, hängen diese doch stark von
der Höhe des Erbschaftsvermö-
gens beziehungsweise von den der

Drittperson übertragenen Aufga-
ben ab. Bei Zweifeln über die Hö-
he der Erbschaftsschulden können
Sie vorerst die Aufnahme eines öf-
fentlichen Inventars beantragen,
womit Sie dann darüber Klarheit
hätten.

Schulden und kein
fester Wohnsitz

Meine Mz/iier starE Ze/zfes /a/m
5ïe ZzznferZä.s'.st zwei geseiz/ic/ze Fr-
Zzen, meinen -Brader zzneZ mic/z. //zr
/Vac/zZa-Kvermögen Zzezzjffe/'t sic/z

azz/ Fr 25 000.-. Gegem'iZzer mei-

Ergo - eine Wohltat für Körper und Geist

Schon eine kurze Entspannungspause wirkt regene-
rierend auf Körper und Geist. Der in Zusammen-
arbeit mit einem namhaften Ergonomen entwickelte
Multifunktions-Sessel Ergo lässt Sie wieder fühlen, was
entspannt sein heisst. Durch einfachen Handgriff
können Sie Ergo in fast jede beliebige Position bringen,
bis Sie Ihre optimale Entspannungshaltung gefunden
haben. Rückenlehne und Fussteil lassen sich
unabhängig voneinander stufenlos verstellen. Ergo
erhalten Sie in Leder und in diversen modischen

CS

Fordern Sie den
Ergo-Prospekt an

Schwimmbadstr. 43 - 5430 Wettingen
Telefon 056 26 11 30 - Telefax 056 27 23 83

ISI
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nem Frader - er Aaf eine« scAwie-
r/gen CAaraktet; ist oAne WoAns/fö

- AesteAt seif 79S2 ein VerZnsf-
scAe/n aas Ä'on/fHr.s', AerräArend
von einem A'Acr 72 JaAre daaern-
tien, et/oZgZosen FrAscAq/tspro-
zess im ZasammenAang mir eiern
A^erc/rZeri'i' meinem Vaters seZZg. Fs
ging «m Fr 52 000.- Frozessent-
scAad/gangen, eiie mir zagespro-
cAen warden.

7cA wZZZ nan eien iAm zasteAenden
FrAanfe/Z aas eiern TVercAieei'i' mei-
ner ATwr/er von Fr 72 500.-verar-
restieren iassen and einen /Vofar
mir eier nocA verAZeiAeneien «FrA-
feiZang», ipricA An^eerAeirnng des
ÄcZir/JrZicAen Fe/Zangsverfrages,
Aeaa/fragen. Fi Ziegen mir ndm-
ZicA aacA Feweise vor; vvonercA
mein Frader za FeAzeZten eier Mat-
rer FrAvorAeznge «getätigt» Aerr.

7cA möcAre keinen Zemgen Frozen
anstrengen, eiocA Ain icA aacA
nicAr wiZZens, das FrAe meiner
Matter iAm za üAerZee.s'.yen, nacA-
eiern er s/cA y'aAre/ang nicAr rem sie
gekümmert nnei eiie F/Zege nnei Fe-
rrennng wäArenei scAwerer Zeir
meiner Frern nnei mir AAerZezssen
Aerr.

Me AenrreiZen Sie eien FezZZ? Tst es
Aessez; einen AnwaZf einznscAeri-
ten? Formen Sie mir eiie Adresse

eines FecArsemwezZres nennen, eier
im FrArecAr nnei ScAFG (IScAaZd-
AerreiAnngs- nnei Fonkarsgesetz)
Aewemeierr ist?

Im Verhältnis zu Ihrem Bruder ha-
ben Sie eine doppelte Stellung in-
ne. Einerseits sind Sie Miterbe und
bilden mit ihm eine Erbengemein-
schaft, andererseits sind Sie sein
Gläubiger. Aufgrund des Konkur-
ses haben Sie eine klare Verlust-
Scheinforderung, die auf gerichtli-
che Urteile gründet. Da Ihr Bruder
aufgrund seiner Beteiligung am
mütterlichen Nachlass zu «neuem
Vermögen» gekommen ist, scheint
mir der einfachste Weg darin zu
bestehen, die Zwangsvollstrek-
kung, gegebenenfalls beginnend
mit der Arrestnahme, da Ihr Bruder
keinen festen Wohnsitz hat, wieder
aufzunehmen. In diesem Rahmen
wird es zu einer Pfändung des Erb-
anteils des Bruders und zur Erbtei-
lung kommen. Wenn, wie es den
Anschein macht, das Erbschafts-
vermögen liquid ist, dürfte dessen
Teilung nicht allzu schwierige Pro-
bleme aufwerfen.
Ich glaube, dass Sie zumindest die
ersten Schritte wie Arrestbegeh-
ren, Betreibung usw. auch ohne an-
waltlichen Beistand machen kön-
nen. Sollten Sie aber eine Anwältin

Sicherheit in der Badewanne
mit dem Vitalift-Badewannenlifter.

Vorteilhaft:

• ohne Umbau • Anschluss an Wasserhahn,
garantiert ohne Strom

Hervorragend:

• vollautomatische Verstellung der Rücken-
lehne beim Auf- und Absenken • Sofortstopp-
Steuerung für höchste Sicherheit • Vitatum-
Ein- und Ausstiegshilfe (Zubehör)
So günstig wie nie!

ff f ff/W4 ff
-I

Rebab/Waf/onsfecbnA • He/m- und Sp/fa/bedarf
HERMAP AG
Neuhaltenstrasse 1, 6030 Ebikon
Telefon 041/33 58 66 zl

oder einen Anwalt beizuziehen
wünschen, so ist es für mich als
Mitarbeiter der «Zeitlupe» heikel,
Ihnen konkrete Vorschläge zu un-
terbreiten. Sie können sich aber
zum Beispiel an das Sekretariat
des Vereins Zürcherischer Rechts-
anwälte, Talstrasse 20, 8001 Zü-
rieh, Tel. 01/211 51 81, wenden.
Dieses schlägt unentgeltlich und
unverbindlich Rechtsanwälte und
Rechtsanwältinnen zur Auswahl
vor. D/t iar Marco Fiaggi

Medizin
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Katheterprobleme
Die vor 70 7aAren darcA einen
DroZogen e//oZgte Pro.sTafa-0/?e-
rat/on ist nicAr Ae/rie/iigen<i geZan-
gen. Der DrinaA/Zass, an/ä'ngZicA
nnr trop/enweise, Aatte sicA mit
zier Zeit derart verscAZimmert,
dass mir mein Dansarzt einen Fa-
tAeter «insta/Zierte». Seit einiger
Zeit setzt sicA in der FZase am Fa-
tAeter derart vieZ 7/arngriess an,
dass der Drin nicAt meAr darcA
diesen aA/Ziessen kann. Die ver-
sfop/te FafAetermündnng vernn-
mögZicAt ancA eine FZasenspü-
Znng, da die S/mZ/Züssigkeit nicAt in
die FZase ge/angen kann.
WoAer kommt dieser Zeidige Darn-
griess? 7cA trinke täg/icA etwa
zwei Fiter FZnssigkeit. Aasser den
mir verordneten Doroxin nnd Fe-
doxon neAme icA keine andern
DeiZmiffeZ.

In ärztlichen Fachkreisen ist man
sich heute einig, dass nur dort ein
Blasenkatheter eingelegt werden
sollte, wo alle anderen Möglich-
keiten ausgeschöpft worden sind.
Dies scheint bei Ihnen der Fall ge-
wesen zu sein, so dass wohl einzig
der Katheter in Frage kommt. Ge-
legentlich lohnt es sich trotzdem,
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